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Daß das Schweizervolk sıch hbe1ı aller Abkehr VOo  — liberalen Auffassungen keines-
W€eESS weiıt nach Links ängen Jäßt. zeigte siıch dreı bstiımmungstagen des
versSansSche Jahres

Am arz verwartf dıe Aktivbürgerschaft mıiıt 290520 Ne1in 2483318 Ja
ıne Vorlage, welche das bisherige Hotelbauverbot verlängern wollte. Die wıirk-
16 Notwendigkeit dieser staatlichen Fessel konnte VOoO  b Seiten der interessierten
Kreise 1mMm Verlaufe des Abstimmungskampfes keineswegs bewıesen werden. Es
andelte sıch offensichtlich ın den ugen eIN1ger Verbandsgewaltigen ıl  = den
bequemsten Weg, das Aufkommen eines gesunden Wettbewerbs auszuschalten.

20. Aprıl bereitete eın opferfrohes Schweizervolk dem kommuniıstischen
Versuch, urce cıe Abschaiffung der msatzsteuer den eidgenössischen Hınanz-
ausha. ın Unordnung bringen und damiıt das Land Tür dıe moskowitische
Unterminierung anfälliger machen, mıt 5292 122 Ne  ın NUur 129943 ‚Ja 1ıne
vernıchtende Abifuhr. Der Bürger verstand instinktıv, daß ıhm ıne derartıge
steuerliche Krleichterung, mıt der geköder werden ollte, 1U ıne kurzfristige
Kreude bescheren würde, weiıl ıh die marxistischen Volksbeglücker, deren TI
ach der aCcC Uurc. dıe Lähmung der Landesverteidigung erleichtert werden
sollte, nachher Sa anders dıe Kandare nähmen als der demokratische Staat,

Die beiıden weıteren eidgenössıschen Abstiımmungen des vErSaNSENE Jahres
scheinen das Lob ügen strafen, das WIT einleitend die Adresse des schwel1-
zerischen Stimmbürgers richteten. Am Julı verwarf das Volk mıt 353 59729 Ne  3801
SeSCH 256 195 Ja den Finanzierungsplan des Parlaments für das 1m Gang heflind-
liche Aufrüstungsprogramm. Am Oktober erfuhr die SoS: Luftschutzvorlage
die das Obligator1um des KEiınbaus VOo  — Schutzräumen iın Altwohnungen festlegen
wollte, mıt 603917 Nein 11063831 Ja ıne noch V1€. schärfere Verurteilung.
Keiner dieser Entscheide bedeutet ber iıne grundsätzliche Ablehnung der An-
strengungen ZUur Verstärkung der Landesverteidigung. Sıe tellen bloß 1Ne
unmiiöverständliche Warnung die Behörden dar, den ogen nıcht über-
SDaNNEN. (Aus der Zeitschrift GLVITAS, Monatsschrift des schweizerischen Stu-
dentenvereıns. Jg., Januar 1953, eft 5} Aloıs Hürlımann, Der Weg
des Volkes.)

Die Jesuitenfrage ın der Schweiz wieder kKtuell Am ebruar 1953 hat dıe
Regierung des Standes Zürich ıne Interpellation beantwortet, die dıe Anfrage
stellte, w as dıe Hegierung die Verletzung des schon beinahe berüchtigten
Artikels 51 der Schweiz. Bundesverfassung tun gedenke, der bestimmt: „Der
Orden der Jesuiten un die ım afifilierten Gesellschaften dürfen iın keinem Teıle
der Schwe1lz Aufnahme finden, un ıst ihren Gliedern jede Wiırksamkeit ın
Kirche und Schule untersagt.“” In einem zweıten Abschnitt des Verfassungsartı-
kels wırd hinzugefügt: „D1ieses Verbot ann durch Bundesbeschluß auch qauf
andere geistliche Orden ausgedehnt werden, deren Wirksamkeit staatsgefährlich
ist oder den Frieden der Konfessionen stör  t“ Dıe Regierung schıildert uu  —_ zunächst
mıt bemerkenswerter Objektivität ründung, Zweck und Geschichte des ÖOrdens,
stellt dabei fest, treitfe nıcht Zı w1e gelegentlich behauptet werde, da die
Gesellschaft Jesu ZUr ekämpfung der Reformatıon gestiftet worden sel, und
legt dann die Interpretation des genannten Artikels dar, W1Ie S16 Urc. Bundesrat
VO.  u Steiger 1m Namen des Schweizerischen Bundesrates beı einer ähnlichen An-
rage iIm Eidgenössischen Parlament 1mM Jahre 19453 gegeben worden WärL. Die
Reglerung stellt sıch auf den Standpunkt, da ß S16 dıe innere Berechtigung dieses
(über 100 Jahre alten!) Ausnahmeartikels nıcht weıter untersuchen, sondern
iın LU anzuwenden habe IS wırd annn aufgezählt, w1e€e se1ıt 1939 mehrere poli-
eiliche Erhebungen durchgeführt wurden, und welche Tätigkeiten der ”0 (zu
9() Prozent schweizerischen) Jesuıiten 1m Kanton Zürich als verboten erachte
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un verhındern gewillt SE1., Darunter steht auch der merkwürdigé und eiınahe
unglaubliche Satz, wissenschafitliche Vorträge selen den Jesuiten 80l sich nıcht
verboten: „werden dagegen VOoO  — Jesuiten Vorträge ee  ber theologische Themen
gehalten, ıst das Jesuitenverbot übertreten; denn handelt S1C €1
nıchts anderes als die Erfüllung des Auftrages der Kırche ZUr Unterweisung und
Stärkung der Menschen 1mM Glauben®‘

Jeder nüchterne Beobachter greift sıch wohl den Kopf un rag sıch, WIe
och eIwAas ın der altesten un Tfreiheitlichsten Demokratie der Welt möglich
sel Der Jesuitenartikel kam 1347 nach einem kurzen Bürgerkriıe (dem etzten
Krieg der Schweizer überhaupt) ın dıe Bundesverfassung, ININEeN miıt einem
Verbot der Wiederherstellung oder Neugründung VOo  — Klöstern jeglicher en
(deren ıne anNZe Anzahl während der Auseinandersetzungen aufgehoben worden
War). Den unterliegenden katholischen Kantonen, die 1ım übrıgen nobel behandelt
wurden, wurden-diese Artikel SOZUSASCH als Kriıegskontribution auferlegt und Spä-
ter bei einer Verfassungsrevision ZUrr eıt des Kulturkampfes 1374 noch weıter
verschärft. Es wär cdıe Zeit, qals auch in Deutschland der Kulturkamp{ dem Höhe-
pun zutrieb un Bismarck ebenfalls die Jesuiten vertrieb.

Die N Angelegenheit ist ein Musterbeispiel dafür. welche Wirkungen 1ne
systematıische Hetzkampagne in einer Demokratie auszuüben ermas, und velche
Verantwortung diejenigen qauf sıch aden, die sıch olcher Miıttel bedienen,
ihren Willen emmungslos durchzusetzen. SC  NonNn VOT 100 Jahren und his ın die
Jüngste eıt hat es ın der Schweiz 1ne nıcht eringe Zahl VOoO  — gläubigen Prote-
tanten egeben, die sıch dıe Gewaltmethoden ZUC Wehr Seizten, sich ihrer
schämten und en für dıe Abschaffung des Ausnahmegesetzes eintraten. Aber

ist schwer, jJahrzehntelange Verdächtigungen aufzukommen und T111S0O

schwieriger, je allgemeıiner S1Ee gehalten ın Wir spuüren ja auch ın Deutschland,
hüben und drüben, W1Ie schwer es ist, durch ange TE genährtes un eingefires-

Mißtrauen im Gespräch zwıschen den Konfessionen überwinden.
Auch eın Mehrheitsbeschluß verbürgt noch nıcht dıe Gerechtigkeit. Wohl mMu

iın einer Demokratie ırgendwie dıe Mehrheit entscheiden. Aber Ss1e mu S1C. hüten,
der Minderheit einfach einen eschiu aufzuzwingen, den diese nicht als ıne
echte und gerechte KEntscheidung anzuerkennen vVeErma3a$S,. In bestimmten Fällen ist
ja für Entscheidungen VO  a großer JLragweite darum auch nıcht die einfache,
sondern die qualifizierte Mehrheit “ der S/ 4 der Stimmen vorgesehen.

Man Iragt sıch wohl auch, ob 1€ Katholiken alles etan haben, W as In ihren
Kräften stand, TE Mıiıtbürger ım Laufe der eıt ın genügendem anfzu-
klären Hıer zeigt sıch die Kehrseıte jener nicht selten beobachtenden TLendenz,
siıch 1n sıch selbst abzuschließen, STa miıt dem Andersdenkenden in einem eAr-
lıchen un unablässıgen Hıngen iın Kontakt, Austausch und loyale Auseinander-
setzung tıretien.

Es haben sıch anderseıts auf die Antwort der Zürcher Kegierung hın In der
Schweiz eine Reıhe VO  — protestantischen Stimmen gemeldet, dıe 9808 autf ndlıche
Ausmerzung dieser peinlichen Ausnahmebestimmungen aus der Bundesverfassung
drängen. S: hweden und Norwegen haben äahnliche Bestimmungen 1m Hinblick auf
die europäische Gemeinschaft un dıe dort angCeNOMMENEN Menschenrechte als
überholt und miıt den heutigen Auffassungen unvereinbar erkannt und um Teil
(Schweden) schon aufgehoben. Ks ist hoffen, da S dıes durch getreuliche Zu-
sammenarbeıt der gutgesinnten Kräfte 1U  ( auch ndlich iın der Schweiz gelingen
möÖöge.

Freiwerden Von erstarrtien DVorstellungen. Seit Maı 1946 besitzt Maiınz dıe ‚YONan-
nes-Gutenberg-Universität, dıe auf französısche inıtiatıve zurückgeht und, nächst
München, cdie größte Hörerzahl aller deutschen Universıitäten aufweıst. Nun wurde
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